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RS OGH 1975/12/2 5Ob235/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1975

Norm

ABGB §433

GBG §32 Abs1 lita

Rechtssatz

Soll die Hälfte eines Grundstückes Objekt einer bücherlichen Eintragung sein und ist der Verlauf der Trennlinie nicht

durch Angabe genauer und in der Natur identi7zierbarer Merkmale bezeichnet, so fehlt es an einer genügend

bestimmten Bezeichnung des Objektes, auf welches sich die Eintragung beziehen soll. Die Angabe in dem Kaufvertrag,

daß es sich bei dem Objekt um die eine vorzunehmende Querteilung eines bestimmt bezeichneten Grundstückes in

zwei "ungefähr gleich große" Hälften zu bildende Grundstückshälfte handelt, genügt nicht.
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